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Kapitel 1

Einführung

A. Problemstellung

„In jedem Prozeß muß feststehen, worüber verhandelt und entschieden wird.“1 
Der Streitgegenstand als ein abstrakter, grundlegender Begriff ist eines der wich-
tigsten Ergebnisse in der Entwicklung des deutschen Zivilprozessrechts. Auch 
wenn es viele unterschiedliche Theorien zur Streitgegenstandslehre gibt, ist diese 
ohne Zweifel ein Eckpfeiler des Zivilprozessrechts des germanischen Rechtskrei-
ses. Insbesondere die heftige Debatte über Inhalt und Anwendung der Streitge-
genstandslehre in der Gegenwart hat zur theoretischen und institutionellen Ent-
wicklung des Zivilprozessrechts viel beigetragen. Zusammen mit den anderen 
relevanten Lehren, wie der Parteilehre und der Rechtskraftlehre, wurde das Zivil-
prozessrecht zu einem selbständigen und ausgereiften System entwickelt. Solche 
Theorien steuern „zur richtigen Erfassung des Wesens jeder einzelnen Prozess-
rechtsfigur“ bei, stellen sie in den Dienst der Verwirklichung der Ziele des Zi-
vilprozessrechts und verkörpern das Verhältnis zwischen materiellem Recht und 
Prozessrecht.2 Der Begriff und die Lehre zum Streitgegenstand sind wohl ein cha-
rakteristisches Merkmal des germanischen Rechtskreises im Bereich des Zivilpro-
zessrechts. Ihre Relevanz in der prozessrechtlichen Dogmatik und der Rechtspra-
xis der betroffenen Staaten ist nicht zu bezweifeln.3

Erst ab 1840 hat China allmählich mit seiner schwierigen Modernisierung be-
gonnen. Das hoch entwickelte und weit verbreitete „traditionelle chinesische 
Rechts system“ war nur schwer fortzuführen,4 und die grundlegende Reform 
der Gesellschaft und des Staates verlangte eine entsprechende Veränderung des 
Rechtssystems. Dabei galt das Recht der westlichen Länder als Vorbild für das 
neue chinesische Recht. Insbesondere spielte das deutsche Recht in diesem Pro-

 1 Lüke, ZPR, S. 156.
 2 Koussoulis, in: Dogmatische Grundfragen, S. 7 ff.
 3 Für Österreich siehe Böhm, FS Kralik, S. 83 ff.; für die Schweiz siehe von Arx, Streit-
gegenstand, 2007; für Griechenland siehe Beys, ZZP 105, S. 145 ff.; für Japan siehe Nakamura, 
M., in: Grundprobleme des Zivilprozeßrechts, S. 107 ff.
 4 Zum traditionellen chinesischen Rechtssystem vgl. Zhang, Jinfan (Hrsg.), Die Rückschau 
und Vorschau auf das Traditionelle Chinesische Rechtssystem; Guo, Chengwei, Der Geist des 
Traditionellen Chinesischen Rechtssystems; Hao, Tiechuan, Untersuchung zum Traditionellen 
Chinesischen Rechtssystem.
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zess eine wichtige Rolle.5 Der Einfluss des deutschen Rechts auf China liegt nicht 
nur in dem Aufbau verschiedener Rechtsinstitute und der Gesetzgebung, sondern 
auch im juristischen Denken und der Rechtskultur. Daher ist der Aussage zuzu-
stimmen, dass das kontinentale China seit Beginn seiner Modernisierung zum kon-
tinental-europäischen Rechtskreis gehört.6 Besonders nach der schrittweisen Ein-
führung des marktwirtschaftlichen Systems am Ende des 20. Jahrhunderts sind die 
Forschungen zu dem westlichen Recht und seiner Übertragung auf China – mit 
Hilfe der rechtsvergleichenden Methode – in größerem Umfang verstärkt worden. 

Trotz vieler Erfolge gibt es bei dieser Übertragung jedoch auch Probleme, so 
vor allem im Hinblick auf die schrittweise Vorgehensweise und die fehlende Rück-
sichtnahme auf systematische und dogmatische Zusammenhänge. Wenn die chine-
sischen Juristen Fortschritte im Bereich des Zivilprozessrechts machen wollen, ist 
es unerlässlich, Forschungen über die grundlegenden wissenschaftlichen Theorien 
zu unternehmen. Nur wenn die einzelnen Theorien ihren richtigen Platz finden, ist 
das Rechtssystem kein auf pragmatischen Gedanken basierendes Flickwerk, son-
dern ein dienliches Werkzeug für die Realisierung der Ziele des Rechts.7 Daher 
sind die Streitgegenstandslehren in Deutschland und Europa von großer Bedeu-
tung für die weitere Entwicklung des chinesischen Zivilprozessrechts.8 Ihre Vor-
bildwirkung ist offensichtlich: Eine Untersuchung der Entstehung, des Inhalts und 
der Wirkung dieser Lehren erleichtert die Arbeit der chinesischen Juristen, ange-
sichts der besonderen Gegebenheiten und Bedürfnisse der chinesischen Rechts-
entwicklung eine eigene Streitgegenstandslehre als Rückgrat des Zivilprozess-
rechts aufzubauen. Die Darstellung der Streitgegenstandslehren anderer Länder 

 5 Zum Einfluss des deutschen Rechts auf das kontinentale China vgl. Sun, Xianzhong, 
  RabelsZ 71, S. 644 ff.; Schulze, in: Rechtstransfer durch Zivilgesetzbücher, S. 45 ff.; Shao,  
Jiandong, JZ 1999, S. 80 ff.; Liang, Huixing, in: Newsletter der Deutsch-Chinesischen Juris-
tenvereinigung 2003, S. 68 ff.; Manthe, Jahrbuch für Ostrecht 1987, S. 11 ff.; Nörr, FS Zentaro 
Kitagawa, S. 231 ff. Zum Einfluss des deutschen Rechts auf die anderen ostasiatischen Län-
der vgl. Lee, ZVglRWiss 86, S. 158 ff.; Wendehorst, in: Rezeption und Reform im japanischen 
und deutschen Recht, S. 20 ff.; Igeta, in: Beiträge zur modernen japanischen Rechtsgeschichte, 
S. 28 ff.; Marutschke, Einführung in das japanische Recht, S. 27 ff.; Rehbinder (Hrsg.), Zur Re-
zeption des deutschen Rechts in Korea.
 6 Einige chinesische Gelehrte befürworten die Einordnung des heutigen chinesischen 
Rechts in das sog. „Mixed Legal System“. Der Unterschied zwischen den beiden Ansichten ist 
recht gering. Grundsätzlich hatte China das Recht des kontinental-europäischen Rechts kreises 
rezipiert, zugleich aber hatte auch der anglo-amerikanische Rechtskreis einen gewissen Ein-
fluss auf das chinesische Recht. Vgl. Wu, Shuchen, Peking University Law Journal, Nr. 2, 1995, 
S. 1 ff.; Xu, Aiguo, Social Science Journal, Nr. 1, 2010, S. 47 ff.; Zhu, Qingyu, Peking Univer-
sity Law Review, Nr. 2, 2001, S. 553 ff. Zu erwähnen ist, dass die Hong Kong Special Admi-
nistrative Region (SAR) als ehemalige Kolonie von Großbritannien – im Vergleich zum kon-
tinentalen China, zu Taiwan und Makau – dem anglo-amerikanischen Rechtskreis angehört.
 7 Vgl. von Jhering, Der Zweck im Recht, Bd. I, S. V.
 8 Im letzten Jahrhundert hatten die Rechtsordnungen der westlichen Länder die Rechts-
systeme der Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika stark beeinflusst. Die Tendenz der 
Rechtsmodernisierung solcher Entwicklungsländer nach dem Vorbild der Rechtsordnungen der 
entwickelten Länder ist ein rechtskulturelles Phänomen der Gegenwart auf der ganzen Welt.
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und die Entwicklung einer nationalen Lehre können dazu beitragen, dass das Zi-
vilprozessrecht nicht als „technisches Recht“,9 sondern als Wissenschaft mit eige-
nem Geist betrachtet wird.10

B. Forschungsmethoden

I. Die Methode der historischen Betrachtungsweise

Wer die Geschichte nicht gut kennt, kann auch die Gegenwart nicht gut verste-
hen. Die Rechtsordnung der Vergangenheit hat das heutige Recht in kultureller, 
gedanklicher und institutioneller Hinsicht tiefgreifend beeinflusst. Das moderne 
Rechtsdenken und Rechtssystem sind nicht nur das Ergebnis der Bestrebungen 
der gegenwärtigen Juristen, sondern auch die Frucht der wissenschaftlichen und 
praktischen Entwicklung des Rechts der Vergangenheit.11 Das Streitgegenstands-
problem ist ein gutes Beispiel für die These, dass die heute zu lösenden Rechts-
probleme schon in der Geschichte auftauchten und dass die heutigen Lösungen 
dieser Probleme von den Lösungen in der Geschichte beeinflusst werden. Sie sind 
daher nicht etwas völlig Neues.12

Diese Einsichten sind von besonderer Bedeutung für die vorliegende Arbeit, die 
es unternimmt, die im Rahmen der westlichen Rechtskultur entstandene Streit-
gegenstandslehre den chinesischen Juristen vorzustellen. Die größte Schwierig-
keit beruht hierbei darauf, dass die kontinental-europäischen und ostasiatischen 
Länder keine gemeinsame Rechtstradition und Rechtkultur besitzen. Ohne eine 
zureichende Berücksichtigung solcher Unterschiede kann eine Vorstellung der 
Streitgegenstandslehre nur oberflächlich und daher kaum sinnvoll sein. Und es ist 
durchaus vorstellbar, dass der Versuch einer solchen Rechtsrezeption angesichts 
markanter Unterschiede scheitern wird. Eine bloße Untersuchung des positiven 

 9 Siehe die berühmte Behauptung von Stein: „Ganz dagegen an rechtsphilosophischen Be-
trachtungen: der Prozeß ist für mich das ‚technische Recht‘ in seiner allerschärfsten Ausprä-
gung, von wechselnden Zweckmäßigkeiten beherrscht, der Ewigkeitswerte bar.“ Vgl. Stein, 
Grundriß des Zivilprozeßrechts und des Konkursrechts, S. XIV.
 10 Schwab schrieb in seiner Habilitationsschrift im Jahr 1954: „Zu den wichtigsten Auf-
gaben, die der Zivilprozeßrechtswissenschaft heute gestellt sind, gehört die Erforschung des 
Streitgegenstands“; Schwab, Streitgegenstand, S. 1 ff. Vgl. Stürner, FS Lüke, S. 831. Am An-
fang des 21. Jahrhunderts werden die chinesischen Prozessualisten mit der gleichen Mission 
betraut, der die deutsche Prozessualistik sich vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zu der spä-
ten Nachkriegszeit gewidmet hatte, nämlich eine systematische und theoretisch saubere Pro-
zessrechtswissenschaft zu schaffen.
 11 Es ist notwendig, „die Wirklichkeit und Interpretation der jeweiligen Rechtsgegenwart 
nicht nur in sich selbst, etwa rechtsdogmatisch und rechtssoziologisch, fortlaufend zu durch-
denken, sondern sie auch beständig auf dem Hintergrunde der ja dauernd die Gegenwart her-
vorbringenden Vergangenheit zu überprüfen“; Kaufmann, JZ 1964, S. 489.
 12 Stürner, FS Heldrich, S. 1061 ff.; ders., in: Prozessrecht und Rechtskulturen, S. 32 f.; 
ders., FS Schumann, S. 491 ff.




